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Videoüberwachung 
des Kassenraums
So hat das Bundesgericht bereits im 
Jahr 2009 entschieden, dass die 
Video überwachung des Arbeitnehmers 
nur in Ausnahmefällen wie etwa bei 
der Verarbeitung von Edelmetallen 
oder beim Anvertrauen von wertvollem 
Schmuck in einem Uhren- und Juwe-
lengeschäft zulässig ist. Es fand eine 
verborgene Überwachung des rückwär-
tigen Kassenraums statt. 

Ähnlich ein anderer Bundesgerichts-
entscheid, der sich auf die versteckte 
Videoüberwachung an der Kasse be-
zieht und auf deren Film eine Ange-
stellte aufgezeichnet war, wie sie Geld-
noten aus der Kasse entwendet hatte.

Grundsätze zur 
 Videoüberwachung 
am Arbeitsplatz
Generell ist eine Videoüberwachung 
des Arbeitsplatzes, die der Verhaltens-
überwachung der Arbeitnehmer dient, 
immer unzulässig, während die Video-
kontrolle aus anderen Gründen – sei es 
zur Wahrung der Sicherheit, zum Zweck 
der Leistungskontrolle oder zum Schutz 
vor Diebstahl – zulässig ist, vorausge-
setzt, die Gesundheit der Arbeitneh-
menden wird dadurch nicht gefährdet. 

Der Arbeitnehmer darf dabei nicht oder 
nur ausnahmsweise von der Kamera 
erfasst sein, da sonst seine Gesundheit 
gefährdet werden kann. Denkbar sind 
Videokameras ausserhalb der Gebäude 

und bei den Parkplätzen, bei Zugän-
gen oder Eingängen, bei Durchgän-
gen, bei gefährlichen Maschinen und 
Anlagen, in Tresorräumen, bei Gasin-
stallationen im Freien, bei Lagern mit 
gefährlichen oder wertvollen Gütern 
oder in der Schalterhalle einer Bank. 
Sind öffentliche Plätze betroffen, ist 
die Bewilligungspfl icht mit der zustän-
digen Gemeinde vorgängig abzuklären.

Überwachung muss 
 verhältnismässig sein
Das Verhältnismässigkeitsprinzip ver-
langt überdies, dass die Videoüber-
wachung nicht weiter geht, als dies 
zur Erreichung des zulässigen Zwecks 
notwendig ist. Grundsätzlich sollten 
Videoüberwachungsanlagen am Ar-

Videoüberwachung am Arbeitsplatz
Die Videoüberwachung von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz ist nur unter gewissen Voraussetzun-
gen zulässig. Arbeitgeber tun gut daran, die Zulässigkeit einer solchen Videoüberwachung vorgängig 
sorgfältig zu prüfen. Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch erlaubt.

  Von Dr. iur. Reto Fanger
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beitsplatz nur dann eingesetzt werden, 
wenn der angestrebte Zweck nicht 
durch weniger einschneidende Mass-
nahmen erreicht werden kann. Die to-
tale Überwachung des Arbeitsplatzes 
ist nicht erlaubt. 

Zeitliche Beschränkungen
Denkbar sind denn auch zeitlich be-
schränkte Videoüberwachungen der 
Angestellten zu Schulungszwecken. 
Die Aufnahmeperiode muss so kurz 
wie möglich gehalten werden und darf 
nicht zum Zweck der Verhaltensüber-
wachung verwendet werden. 

Allenfalls sind datenschutzfreundli-
che Technologien wie Privacy-Filter zu 
verwenden, welche die gefi lmten Ge-
sichter in Echtzeit verschlüsseln und 
dabei die Privatsphäre des Arbeitneh-
mers zu gewährleisten vermögen. Eine 
Videoüberwachung benötigt aber auch 
bei Einsatz von Privacy-Filtern einen 
Rechtfertigungsgrund. 

Zur nötigen Transparenz
Auch muss die Videoüberwachung 
transparent sein, indem die Arbeit-
nehmenden über die Einrichtung der 
Videokameras informiert sein müssen. 
Die überwachten Bereiche sind mittels 
Hinweisschildern oder Piktogrammen 
auf Augenhöhe zu signalisieren. 

Im Rahmen einer zeitlich beschränkten 
Videoüberwachung des Arbeitsplatzes 
ist es mit dem Persönlichkeitsschutz 
vereinbar, wenn die Angestellten nur 
über die ausgewählte Aufnahmepe-
riode informiert werden. Ausnahme 
von der Transparenzpfl icht bildet nach 
Auffassung des Bundesgerichts die 
Überwachung bei bestehendem De-
liktsverdacht, um den Erfolg der Über-
wachung nicht zu vereiteln.

Daten, die im Rahmen einer arbeits-
schutzrechtlich zulässigen Videoüber-
wachung gesammelt wurden, dürfen 
nur in Ausnahmefällen in Bezug auf 
den einzelnen Arbeitnehmer ausge-
wertet werden. Unzulässig wäre es 
demnach, wenn das Warenhaus mit 
Überwachungskameras, die den Dieb-

stahlschutz bezwecken, die Pausen-
dauer des Personals überprüfen würde, 
während die Sichtung der Aufnahmen 
bei einer Häufung von Mitarbeiterdieb-
stählen vorgenommen werden dürfte.

Die Aufbewahrung der Aufnahmen ist 
zeitlich zu begrenzen. Es hängt vom 
jeweiligen Zweck der Überwachung ab, 
wie lange die Daten gespeichert werden 
dürfen. In der Regel hat die Löschung 
innert 24 bis 72 Stunden zu erfolgen.

Rechtliche Anforderungen 
an die Videoüberwachung 
am Arbeitsplatz
Bearbeitung von Personendaten 
durch den Arbeitgeber 
(Art. 3 DSG und Art. 328b OR) 
Um Personendaten handelt es sich 
nach Art. 3 lit. a Datenschutzgesetz 
(DSG) bei Informationen immer dann, 
wenn sie sich auf eine bestimmte oder 
bestimmbare Person beziehen. Das 
Bearbeiten umfasst gemäss Art. 3 lit. e 
DSG jeden Umgang mit Personenda-
ten, unabhängig von den angewandten 
Mitteln und Verfahren, insbesondere 
das Beschaffen, Aufbewahren, Ver-
wenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, 
Archivieren oder Vernichten von Daten.

In welcher Form?
Die Form der entsprechenden Informa-
tionen, beispielsweise als Zeichen, 
Wort, Bild, Ton oder deren Kombina-
tion, sowie die Beschaffenheit des 
Datenträgers sind dabei unerheblich, 
sofern sich die Angaben einer oder 
mehreren Personen zuordnen lassen.

Wann ist eine Person bestimmbar?
Die Bestimmtheit einer Person liegt 
dann vor, wenn aus der Informa tion 
selbst ersichtlich ist, dass es sich 
genau um diese Person handelt. Be-
stimmbarkeit einer Person ist gegeben, 
wenn aufgrund zusätzlicher Informati-
onen auf sie geschlossen werden kann, 
sofern die Identifi zierung mit vertret-
barem Aufwand möglich ist. Video-
aufnahmen am Arbeitsplatz fallen bei 
gegebener Identifi kationsmöglichkeit 
der Arbeitnehmenden damit ohne Wei-
teres unter das Datenschutzgesetz.

Für den Arbeitsvertrag erforderlich?
Gestützt auf die arbeitsrechtliche 
Spezialbestimmung zum DSG von 
Art. 328b Obligationenrecht (OR) darf 
der Arbeitgeber Daten über den Ar-
beitnehmer nur bearbeiten, soweit sie 
dessen Eignung für das Arbeitsverhält-
nis betreffen oder zur Durchführung 
des Arbeitsvertrags erforderlich sind. 
Diese Bestimmung setzt die Fürsor-
gepfl icht des Arbeitgebers im Bereich 
der Daten bearbeitung um und darf als 
relativ zwingende Norm nicht zuun-
gunsten des Arbeitnehmers abgeän-
dert werden.

Erforderlich im Sinne von Art. 328b 
OR ist die Datenbearbeitung, wenn 
diese vom Arbeitgeber zur Erfüllung 
seiner gesetzlichen oder arbeitsver-
traglichen Pfl ichten oder für den Ver-
tragsvollzug benötigt werden. 

Von legitimen betrieblichen Interes-
sen kann man ausgehen bei der Ge-
währleistung ungestörter betrieblicher 
Abläufe, der Qualitätssicherung, der 
Optimierung der Arbeitsorganisation 
und der Produktivität, beim Schutz 
betrieblicher Vermögenswerte, bei der 
Beweissicherung im Geschäftsverkehr 
mit Kunden, der Kontrolle der Arbeits-
leistung und Weisungsbefolgung sowie 
beim Interesse an der Erfüllung ver-
traglicher und gesetzlicher Pfl ichten.

PRAXISBEISPIEL

Überwachungs- und 
 Kontrollsysteme am Arbeitsplatz 
(Art. 26 ArGV 3)
Nach Art. 26 Abs. 1 der Verordnung 3 
zum Arbeitsgesetz (ArGV 3) dürfen 
Überwachungs- und Kontrollsysteme, 
die das Verhalten der Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz überwachen sollen, 
nicht eingesetzt werden.

Ausnahmen: Leistungs- 
und Sicherheitskontrollen
Dies gilt allerdings nicht für Leistungs- 
und Sicherheitskontrollen: Für diesen 
Zweck sind die Überwachungs- oder 
Kontrollsysteme aber so zu gestalten 
und anzuordnen, dass sie die Gesund-
heit und die Bewegungsfreiheit der 
Arbeitnehmer dadurch nicht beein-
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trächtigen. Art. 26 ArGV 3 verbietet 
nach Auffassung des Bundesgerichts 
ein Überwachungssystem nur dann, 
wenn es allein oder vorwiegend be-
zweckt, das Verhalten der Arbeitneh-
mer an sich zu überwachen, während 
die Rechtslehre teilweise strengere 
Anforderungen aufstellt. 

Generell kann festgehalten werden, 
dass die ständige und damit syste-
matische Verhaltensüberwachung der 
Mitarbeitenden mit Überwachungs- 
und Kontrollsystemen nicht zulässig 
ist. Die Zulässigkeit ist hingegen zu 
bejahen, wenn die Videoüberwachung 
am Arbeitsplatz für andere Zwecke 
wie beispielsweise zur Leistungs- und 
Sicherheitskontrolle eingesetzt wird, 
sofern dadurch Gesundheit und Be-
wegungsfreiheit der Mitarbeiter nicht 
beeinträchtigt sind. 

WICHTIGER HINWEIS

Rechtmässigkeit 
(Art. 4 Abs. 1 und 13 DSG)
Personendaten dürfen gemäss Art. 4 
Abs. 1 DSG nur rechtmässig bearbei-
tet werden. Das Bearbeiten von Per-
sonendaten bedarf eines Rechtferti-
gungsgrunds, damit es nicht zu einer 
widerrechtlichen Persönlichkeitsver-
letzung kommt (Art. 13 Abs. 1 DSG). 

Ein möglicher Rechtfertigungsgrund 
kann sich – wenigstens in Bran-
chen, in denen Überwachungsver-
pfl ichtungen bestehen – bereits aus 
dem Arbeitsvertrag allein ergeben. 
In Branchen ohne Überwachungsver-
pfl ichtungen wird sich der Arbeitgeber 
regelmässig auf ein überwiegendes 
privates Interesse berufen können. 
Die Einwilligung des Arbeitnehmers 
muss somit nicht eingeholt werden 
und würde auch keine ausreichende 
Rechtfertigung darstellen (da die er-
forderliche Freiwilligkeit der Einwil-
ligung im Arbeitsbereich als fraglich 
einzustufen ist).

Verhältnismässigkeit sowie Treu 
und Glauben (Art. 4 Abs. 2 DSG)
Videoaufnahmen am Arbeitsplatz ha-
ben gestützt auf Art. 4 Abs. 2 DSG 
dem datenschutzrechtlichen Verhält-

nismässigkeitsgrundsatz zu entspre-
chen und dürfen nur nach Treu und 
Glauben erfolgen. In Bezug auf die 
Auswertung der Aufnahmen bedeu-
tet dies, dass nur diejenigen Auswer-
tungen vorgenommen werden dürfen, 
welche für das Aufdecken von Miss-
bräuchen geeignet sind, und dass der 
Arbeitgeber dabei diejenige Auswer-
tungsform zu wählen hat, welche den 
mildesten Eingriff in die Persönlich-
keitsrechte der Mitarbeiter darstellt.

Zweckbindung (Art. 4 Abs. 3 DSG)
Der Grundsatz der Zweckbindung nach 
Art. 4 Abs. 3 DSG verlangt, dass die 
Videoaufnahmen am Arbeitsplatz nur 
für diejenigen Zwecke verwendet wer-
den dürfen, welche bei der Beschaf-
fung den Mitarbeitern bekannt gege-
ben wurden. Diesem Grundsatz kommt 
der Arbeitgeber durch den Erlass eines 
Überwachungsreglements und durch 
die regelkonforme Datenbearbeitung 
nach.

Transparenz (Art. 4 Abs. 4 DSG)
Die Überwachung und deren Zweck 
müssen für die Arbeitnehmer nach 
Art. 4 Abs. 4 DSG erkennbar sein, 
sodass der Arbeitgeber sie vorgän-
gig über Art, Umfang und Zweck der 
Überwachung zu informieren hat, sei 
dies mittels Mitarbeiterhandbuch oder 
Nutzungsreglement. Die Informations-
pfl icht der Mitarbeiter ergibt sich zu-
sätzlich auch aus dem Erkennbarkeits-
gebot.

Arbeitnehmerrechte 
(Betroffenenrechte)
Die betroffenen Mitarbeiter haben in 
Anwendung des Auskunftsrechts nach 
Art. 8 DSG das Recht, vom Arbeitge-
ber Auskunft darüber zu verlangen, ob 
bzw. welche Daten über sie in welcher 
Form bearbeitet werden.

Gemäss bundesgerichtlich bestätigten 
Entscheiden aus dem Kanton Zürich ist 
der Arbeitnehmer zur fristlosen Kündi-
gung berechtigt, wenn er durch den Ar-
beitgeber in unzulässiger Weise mittels 
Videokameras überwacht wird. 

GERICHTSENTSCHEIDE

Daneben ist der Arbeitnehmer auch 
durch Art. 179quater StGB (Verletzung des 
Geheim- oder Privatbereichs durch Auf-
nahmegeräte) geschützt, da nach Auf-
fassung des Bundesgerichts der nicht 
öffentlich zugängliche Arbeitsplatz zur 
Privatsphäre gehört. Dementsprechend 
kann der betroffene Mitarbeiter straf-
rechtliche Ansprüche gegenüber den 
Verantwortlichen geltend machen.

Mitarbeiter, die sich in ihrer Persön-
lichkeit verletzt fühlen, haben – ge-
stützt auf Art. 15 DSG in Verbindung 
mit Art. 28 ZGB (Persönlichkeitsver-
letzung) – die Möglichkeit, gegen den 
Arbeitgeber eine Zivilklage zu erheben. 
Ein betroffener Mitarbeiter kann über-
dies verlangen, dass die Datenbear-
beitung gesperrt wird, keine Daten an 
Dritte bekannt gegeben oder die Per-
sonendaten berichtigt oder vernichtet 
werden (Art. 15 Abs. 1 DSG). 

Ein betroffener Mitarbeitender kann aus-
serdem über das Arbeitsinspektorat des 
Kantons seines Arbeitsorts die Verlet-
zung von Art. 26 ArGV 3 geltend machen, 
wenn er beispielsweise seine Gesundheit 
als gefährdet einstuft, weil er an seinem 
Arbeitsplatz videoüberwacht wird.

WICHTIGER HINWEIS

Reputationsrisiko 
für Unternehmen
Auch wenn Datenschutzverstösse nur 
selten gerichtlich durchgesetzt werden, 
fi nden sie dennoch regelmässig ein 
breites mediales Echo. Dies hat zur Fol-
ge, dass sich Unternehmen nicht nur 
mit allfälligen rechtlichen Sanktionen 
auseinandersetzen müssen, sondern – 
abgesehen von den bereits genannten 
rechtlichen Anforderungen an die Zu-
lässigkeit – unbedingt auch mögliche 
Reputationsverluste in den Entscheid 
zur Einführung einer Videoüberwachung 
am Arbeitsplatz einbeziehen sollten.
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